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Stiftungen

erzeugt, aber noch nicht geboren
Erbfähigkeit des Nasciturus (§ 1923 BGB)

Rechtssubjekte = Personen des Rechtsverkehrs = Träger von Rechten und Pflichten

NATÜRLICHE PERSONEN (Menschen)

Einzelne natürliche Personen

nicht erzeugt
� Vertrag zugunsten Dritter (§ 331 BGB)

� Einsetzung noch nicht Gezeugter als Erben (§ 2101 BGB)

geboren
Rechtsfähigkeit (§ 1 BGB)

Zusammengeschlossene natürliche Personen

mit Bruchteilseigentum

mit Gesamthandseigentum

mit Sondervermögen

Stiftungen

JURISTISCHE PERSONEN
(Personenvereinigungen/Vermögensmassen)

Juristische Personen des privaten Rechts

Körperschaften
� Idealverein

� wirtschaftlicher Verein

Anstalten

Juristische Personen des öffentlichen Rechts

Körperschaften
� Gebietskörperschaften

� Personalkörperschaften

� Verbandskörperschaften
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Rechtsobjekte = Gegenstände des Rechtsverkehrs

sind:

� körperliche Gegenstände,

� die einen Raum – einnehmen und
– ausfüllen und

� räumlich begrenzt werden können

vertretbar

SACHEN TIERE RECHTE

sind:

� keine
Sachen

� werden
jedoch

sachenrechtlich
behandelt,

sofern

� sie nicht
durch eigene

Gesetze
geschützt
werden.

Aus den
objektiven

Rechten
erwachsen
subjektive
Befugnisse

eines
einzelnen

Rechtssubjekts.

nicht
vertretbar

verbrauchbar

nicht
verbrauchbar

MOBILIEN IMMOBILIEN

Bestandteile Zubehör

Früchte und Nutzungen

� absolute
Rechte

� relative
Rechte
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Rechtsfähigkeit
= Fähigkeit eines Rechtssubjekts, selbstständiger Träger von Rechten und Pflichten sein zu können

Rechtsfähigkeit natürlicher Personen

Vollendung der Geburt, d. h.
� vollständiger Austritt aus dem Mutterleib

� Beginn der Atmung

BEGINN:

Rechtsfähigkeit juristischer Personen

privaten Rechts öffentlichen Rechts

Tod einer Person

ENDE:

Jede natürliche Person ist rechtsfähig,
unabhängig von Alter, Gesundheitszustand,

Geisteszustand etc.

GELTUNG:

Entstehung bzw.
staatliche Genehmigung

BEGINN:

Entzug der Genehmi-
gung/ Auflösung

ENDE:

Wahrnehmung der
Rechte und Pflichten

durch die Organe

GELTUNG:

Eintragung in ein
öffentliches Register

BEGINN:

Löschung
aus dem Register

ENDE:

Wahrnehmung der
Rechte und Pflichten

durch die Organe

GELTUNG:
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Handlungsfähigkeiten von Rechtssubjekten

Geschäfts-
fähigkeit

§§ 104 –
113 BGB

Fähigkeit
einer Person,
rechtswirksame

WE zu
äußern und
von Dritten
entgegen-
nehmen zu
können, um
so RG selbst-

ständig zu
begründen,
zu ändern

oder
aufzuheben.

Delikts-
fähigkeit

Straf-/Schuld-
fähigkeit

Partei-
fähigkeit

Prozess-
fähigkeit

Eides-
fähigkeit

Ehe-
fähigkeit

Testier-
fähigkeit

§§ 19 – 21 StGB

§§ 1 – 3 JGG

§§ 823 –
853 BGB

§ 50 ZPO §§ 51 –
58 ZPO

§ 393 ZPO §§ 1303,
1304 BGB

§ 2229 BGB

Geschäfts-
unfähigkeit

beschränkte
GF

volle
GF

Fähigkeit
einer Person,

für
unerlaubte

Handlungen
i.S.d. BGB

verantwort-
lich gemacht

werden zu
können und
als Ausgleich

Schadens-
ersatz zu
leisten.

Delikts-
unfähigkeit

beschränkte
DF

volle
DF

Fähigkeit
einer Person,
für strafbare
Handlungen

i.S.d. StGB
verantwort-
lich gemacht

werden zu
können.

Straf-
unfähigkeit

SF nach Ju-
gendstrafrecht

SF als Heran-
wachsender/
Erwachsener

Fähigkeit
einer Person,

als
Beteiligter an

einem
Zivilprozess

als Kläger
oder

Beklagter
teilzu-

nehmen.

Partei-
fähigkeit

Fähigkeit
einer Person,
vor Gericht
sich selbst
oder einen
Dritten zu
vertreten.

Prozess-
unfähigkeit

Prozess-
fähigkeit

Fähigkeit
einer Person,
eine Aussage

vor Gericht
durch

Beeidigung
bekräftigen
zu können.

Fähigkeit
einer Person,

die Ehe
eingehen zu

können.

Ehe-
unfähigkeit

Sondergeneh-
migung durch

Familiengericht

Ehe-
fähigkeit

Fähigkeit
einer Person,

einTesta-
ment

errichten zu
können.

Testier-
unfähigkeit

eingeschränk-
te TF

Testier-
fähigkeit

Eides-
unfähigkeit

Eides-
fähigkeit


